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Immer noch Krieg in Europa 
 
 

 
(Bildquelle: Wikimedia commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Світовий_мир_на_Україні!.jpg)    

 
 

In Europa ist immer noch Krieg. Seit mehr als 
einem Jahr ist die Politik in Europa nicht in der 
Lage und/oder nicht Willens, eine friedliche Lö-
sung zu suchen bzw. zu finden.  
Frieden schaffen ist nur möglich ohne Waffen! 
Also am Verhandlungstisch und möglichst ohne 
Beteiligung des Militärs und vor allem ohne In-
teressensvertreter von Rüstungskonzernen. 
Frieden kostet, wie auch der Krieg, Geld. Mehr 
noch ist für den Frieden das Verständnis, das 
Miteinander und die Rücksichtnahme erforder-
lich. Werte, von deren Verwirklichung die 

Politiker in Europa derzeit noch meilenweit 
entfernt sind. 
 
Es ist bezeichnend und auch aus geschichtli-
cher Sicht unverständlich, dass sich linke politi-
sche Parteien, wie die Sozialdemokraten und 
die Grünen, offen für Waffenlieferungen in ein 
Kriegsgebiet aussprechen und dieses Unterfan-
gen sogar tätig unterstützen. So wird das Lei-
den der Zivilbevölkerung weiter verlängert und 
ein Verhandlungsfrieden rückt leider in weite 
Ferne.  (Red) 
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Pressefreiheit in Europa1 
(Anton Schäfer) 

 
 
Die Situation der Pressefreiheit weltweit wurde 
im Welt-Pressefreiheits-Index 2023 einmal 
mehr beleuchtet und aufgezeigt. In 180 unter-
suchten Staaten und Regionen ist die Situation  

 in 31 Ländern „sehr ernst“,  
 in 42 „schwierig“,  
 in 55 „problematisch“ und  
 in 52 Ländern „zufriedenstellend“ oder 

„gut“ (in Österreich „zufriedenstel-
lend“, in Deutschland „gut“).  

Gleich vorweg, die Situation der Pressefreiheit 
in Europa ist im Durchschnitt gesehen gut. Hier 
können Journalisten im weltweiten Vergleich 
am freiesten arbeiten. Seit 2021 haben sich je-
doch negative Trends auch in Europa fortge-
setzt. 
 
Die Niederlande (Rang 6), Slowakei (Rang 17) 
und auch Italien (Rang 41) konnten sich hin-
sichtlich der Pressefreiheit deutlich verbessern. 
Andere europäische Staaten, wie Polen (Rang 
57), Bulgarien (Rang 71), Ungarn (Rang 72), 
Griechenland (Rang 107) oder die Türkei (Rang 
165) hätten erheblichen Verbesserungsbe-
darf.2 
 
In sieben von zehn Staaten weltweit ist das 
Umfeld für den Medienschaffende „schlecht“. 
Gemäß Reporter ohne Grenzen (RSF) desavou-
ieren Machthabende die freie Presse  

 mit immer glaubhafteren Fakes,  
 säen Misstrauen und Verwirrung, 
 schneiden die Bevölkerung von echter 

Information ab und  
 attackieren Journalisten persönlich. 

 
Österreichs Ranking (Rang 29) hat sich im Ver-
gleich zum Vorjahr, als Österreich aufgrund der 
Handlungen der österreichischen Regierung 
„Kurz II“ stark abstürzte, so gut wie nicht ver-
ändert. Würden nur die rechtlichen Rahmen-
bedingungen betrachtet, so läge Österreich so-
gar auf Rang 33, bei Betrachtung ausschließlich 

 
1 Siehe auch den Artikel zur Pressefreiheit in Ungarn in der Europastimme 1/2023, S. 20. 
2 https://www.reporter-ohne-grenzen.de/rangliste/rangliste-2022-ueberblick  
3 https://www.rog.at/pm/oesterreich-erreichtplatz-29-und-ist-mit-einem-plus-von-056-punkten-praktisch-gleichgebliebender-absturz-

vom-vorjahr-hat-sich-verfestigt/ 

der politischen Rahmenbedingungen sogar nur 
auf Rang 39. Österreich ist also weit weg von 
einer Spitzenplatzierung.  
 
Fritz Hausjell, Präsident von RSF Österreich, zog 
bei der Präsentation des neuesten Welt-Pres-
sefreiheits-Index eine negative Bilanz: „Korrup-
tiven Verhältnissen zwischen Regierung und 
Medien wurde durch das neue, 2022 nur als 
Entwurf vorliegende Medientransparenzgesetz 
kein Riegel vorgeschoben. Es können weiter 
ohne Folgen weitgehend willkürlich von der Re-
gierung Werbeaufträge vergeben und Medien-
kooperationen eingegangen werden. Damit ist 
Steuerung von Journalismus nicht unterbun-
den“. Der hochkonzentrierte Medienmarkt ver-
hindert weiterhin eine unabhängige Berichter-
stattung, ebenso die Einstellung der bislang äl-
testen Tageszeitung der Welt, der gedruckten 
„Wiener Zeitung“.  
Auch in Österreich bestehen Befürchtungen, 
dass sich die Medienlandschaft nach ungari-
schem Vorbild umgestalten könnte.  
 
Fritz Hausjell bemerkt dazu: „Die Kritik- und 
Kontrollfunktion darf in einer liberalen Demo-
kratie weder durch Message Control noch 
durch willfährig gemachten Journalismus, noch 
durch Gewalt gegen Medienschaffende ausge-
hebelt werden“ und meinte weiter: 
„Die Sanierung der gefährdeten Pressefreiheit 
in Österreich ist 2022 der heimischen Medien-
politik nicht gelungen. Das hat wohl viel mit der 
Weigerung handelnder Personen in Politik und 
Medienwirtschaft zu tun, die Tragweite der bis-
herigen Entwicklungen zur Kenntnis nehmen zu 
wollen und die Verursacher klar zu benennen.“3 
  
Eine sehr aufschlussreiche Tabelle über die 
„Förderung der Medien“ listet auf, was z. B. die 
österreichische Bundesregierung in einem Jahr 
an zusätzlicher „Medienförderung“ aus Steuer-
geldern zur Verfügung stellte. 
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Welche Auswirkungen dies auf die Presseland-
schaft in Österreich hat bzw. haben kann, ist 
bislang in Österreich noch nicht wissenschaft-
lich untersucht worden.  
Ob das österreichische Bundeskanzleramt sol-
che „Medienförderungen“ vorgenommen hat, 
damit Journalisten und Pressefotografen bes-
ser bezahlt werden, ist bislang nicht bekannt. 
Nach Kenntnis der Redaktion der Europa-
stimme wurden durch solche Förderungen bei 
den österreichischen „Massenmedien“ die Ar-
beitsbedingungen der Journalisten nicht ver-
bessert. 
 
Der frühere Bundeskanzler Sebastian Kurz, un-
ter dessen Ägide1 die angesprochenen Inserate 
vom Bundeskanzleramt insbesondere 2019/20 
geschaltet wurden und der für „Message Con-
trol“ bekannt wurde,  erhielt 2021 den „Frei-
heitspreis der Medien“ der Weimer Media 
Group. 

 

Pressefreiheitsindex 2023 
 

1. Norwegen 
2. Irland 
3. Dänemark 
4. Schweden 
5. Finnland 
6. Niederlande 
28.  Moldawien 
29.  Österreich 
30.  Trinidad und Tobago 
175. Syrien 
176. Turkmenistan 
177. Iran 
178. Vietnam 
179. China 
180. Nordkorea 

 
In Österreich ist daher nach Einschätzung von 
Reporter ohne Grenzen die Pressefreiheit be-
reits eingeschränkt, wenn auch noch zufrieden-
stellend.  
 

 
Inserate des österreichischen Bundeskanzleramtes bei ausgesuchten Medien 

 

Medium Ausgaben 2019 Ausgaben 2020 Steigerung 
 in Euro in Euro  
    
Kronen Zeitung 409.734 3.144.123 + 667 % 
Österreich – oe 24 187.997 1.743.337 + 827 % 
Heute 189.769 1.674.024 + 782 % 
Kleine Zeitung 138.573 1.402.348 + 912 % 
Die Presse 75.450 903.403 + 1097 % 
Kurier 91.208 828.925 + 809 % 
Vorarlberger Nachrichten 25.100 667.718 + 2560 % 
Der Standard 55.125 602.754 + 993 % 
ProSieben Austria 0 564.831  
Krone.at 0 558.849  
Kronehit 0 514.098  
Oberösterreichische Nachrichten 45.673 513.093 + 1023 % 
Tiroler Tageszeitung 47.364 480.299 + 914 % 
Salzburger Nachrichten 47.232 444.504 + 841 % 
Puls 4 0 346.916  
SAT.1 Österreich 0 274.097  
Niederösterreichische Nachrichten 11.940 247.977 + 1977 % 
ORF TV & Radio 0 0  
Gesamtbilanz: 1.325.165 14.911.296 + 1125 % 

 

 
1 Die Bundesregierung Kurz II war vom 7. Jänner 2020 bis zum 

11. Oktober 2021 die verantwortliche Bundesregierung in Ös-
terreich. 
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Und wie sieht es in Österreich 2023 aus? Öf-
fentliche Stellen haben gemäß Rundfunk und 
Telekom Regulierungs-GmbH (RTR) im ersten 
Quartal 2023 bereits wieder rund 32,4 Millio-
nen Euro für Werbung in Medien ausgegeben. 
Dies sind „nur“ rund 3,9 Millionen Euro weni-
ger als im Vergleichszeitraum 2022. 
Immer noch führt das Bundeskanzleramt mit 
Ausgaben von rund zwei Millionen Euro. Da-
nach das Finanzministerium mit rund 973.000 
Euro für diese spezielle Form der „Medienför-
derung“. Diese Ausgaben haben sich beim Fi-
nanzamt damit mehr als verzehnfachten. 
Nach dem Finanzministerium folgt bei den Aus-
gaben für „Medienförderungen“ das Klima-
schutzministerium mit 934.000 Euro, dann das 
Verteidigungsministerium mit etwa 578.000 
Euro, das Innenministerium mit rund 427.000 
Euro und das Bildungsministerium mit ca. 
418.000 Euro.  
 
Auch die Regierung von Wien ist recht freizügig 
mit Steuergeldern, was die „Medienförderung“ 
betrifft. Rund drei Millionen Euro wurden aus-
gegeben. Die Landesregierung von Oberöster-
reich hat rund 915.000 Euro, die von Niederös-
terreich rund 363.000 Euro „gefördert“, Die 
Wirtschaftskammer „förderte“ mit rund 3,1 
Millionen Euro und wendete nach der Bundes-
regierung am meisten Geld auf. Gerade bei der 
Wirtschaftskammer stellt sich die Frage, für 
was diese solche Förderungen aus den (Beiträ-
gen der Kammermitglieder?) verteilt.  
 
Und wer erhält das Geld aus Steuermitteln? 
Knapp ein Fünftel geht an die „Boulevard-
medien“ wie z. B. „Kronen Zeitung“, „Heute“ 
oder „Österreich“. 
 

Andere Medien, wie z. B. „Der Standard“, „Ku-
rier“ oder „Kleine Zeitung“ und „Presse“ erhiel-
ten jeweils Beträge, die hunderttausende bis 
weit über eine Million Euro betragen. 
 
Inwieweit in Österreich die Pressefreiheit und 
die Arbeitsbedingungen der Journalisten durch 
eine freiwillige Anpassung der großen Medien-
häuser mit der Politik der österreichischen 
Bundesregierung durch Zahlung von „Förde-
rungen“ aus Steuergeld auf Kosten der Infor-
mationsfreiheit der Bürger (immerhin ein Men-
schenrecht) leidet, wurde bislang noch nicht 
wissenschaftlich untersucht. 
 
Bezeichnend ist, dass Österreich leider nicht zu 
den Top-Ten der Staaten gehört, in denen die 
Pressefreiheit hochgehalten wird. Denn eine 
Unterstützung der Presse aus Steuergeld ist 
nicht dazu geeignet, die Pressefreiheit zu erhö-
hen, sondern im Gegenteil, die Presse an ein 
Gängelband zu legen. 
 
Dass es auch anders geht, zeigt das Beispiel der 
Pressefreiheit in Tschechien. Die Tschechische 
Republik hat sich im Hinblick auf die Freiheit 
der Medien im letzten Jahr von Rang 20 auf 
Rang 14 verbessert.1 
 
Noch zu unserer Situation. Die Europastimme 
erhält keinerlei staatliche Förderungen oder 
Förderungen von staatsnahen Betrieben oder 
irgendwelchen dubiosen Quellen. Wir haben 
bzgl. solcher Förderungen auch  noch nie ange-
sucht. Wir sind unabhängig und können es uns 
daher auch leisten, Dinge anzusprechen, die 
vielleicht andere nicht ansprechen können 
oder wollen. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 https://deutsch.radio.cz/tschechien-verbessert-sich-bei-pres-
sefreiheit-8782053  
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Vereinsnachrichten 
 

 
Europaforum Bodensee 

„Digitalisierung in Europa“ 
 
 

Das zweite Europaforum Bodensee wird am  
9. September 2023 von 10 bis 15 Uhr im Vorarl-
berg Museum in Bregenz am Bodensee statt-
finden.  
 
Inhaltlich ist das Forum der „Digitalisierung in 
Europa“ gewidmet. Es sind wieder interessante 
Referenten aus dem Bodenseekreis, von ande-
ren Europaverbänden und der Union Europäi-
scher Föderalisten (UEF) geladen. Passend zum 

Thema wird auch dieses Europaforum Boden-
see zusätzlich online übertragen und eine ak-
tive Teilnahme ist auch online möglich. 
 
Anmeldungen zum Europaforum Bodensee 
sind unter Office@EuropaUnion.org möglich.  
 
Die Teilnahme ist kostenlos.

 
 
 

 
 

 
Informationen gibt es in naher Zukunft im Internet unter http://europaforum-bodensee.eu/. Unter 
dieser Web-Adresse kann auch das erste Europaforum Bodensee nochmals angesehen werden. 
 
 

 
Obmann der EuropaUnion Vorarlberg 

Präsident der Volkshilfe Vorarlberg 
 
 
Am 17. März 2023 wurde der Obmann der EuropaUnion Vorarlberg, RA Dr. Anton Schäfer LL.M., zum 
Präsidenten der Volkshilfe Vorarlberg gewählt und löste in dieser Funktion die langjährige Vorsitzende, 
Annegret Senn, ab. 
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Europa-Wikipedia 

In diesem Europa-Wikipedia sollen mit wenigen Sätzen Begriffe erklärt und Interessantes dargestellt werden. 
Vorbild ist die freie gemeinnützige Internet-Enzyklopädie Wikipedia, die seit dem 15. Jänner 2001 besteht.  
 

 
 

ETIAS 
 

Das EU-Einreisesystem ETIAS (European Travel 
Information and Authorisation System) ist eine 
Kopie eines Teils des US-Heimatschutzsystems 
US-VISIT (Electronic System for Travel Authori-
zation and Visa Waiver Program).1 ETIAS ist ein 
Element der „Sicherheitsunion“ der Europäi-
schen Union.2 US-VISIT funktioniert nach 18 
Jahren Entwicklung zwar erst zur Hälfte, was 
aber in der EU niemand hinderte, es zu kopie-
ren. Es wird insbesondere die Vernetzung der 
Biometrie-Datenbanken vorangetrieben, denn 
die USA verlangen für künftige visumfreie Ein-
reisen aus der EU direkten Zugriff auf europäi-
sche Biometrie-Datenbanken. Ob die USA auch 
der EU Zugriff auf ihre Datenbanken einräumen 
werden, ist derzeit noch ungewiss – ebenso ob 
im Fall ein Vollzugriff gewährt wird, oder ob für 
die EU nur „Brotkrümel“ abfallen.  
 
Im November 2023 soll das EU-Einreisesystem 
ETIAS in Betrieb gehen. Dann müssen sich Ein-
reisende aus visabefreien Drittstaaten mit ih-
ren Daten und ihren biometrischen Merkmalen 
zwingend dort eintragen lassen. Dafür sollen 
ein Smartphone und eine spezielle App Voraus-
setzung sein. Vor Reiseantritt soll der Einreis-
sende ein Selfie anfertigen müssen und mit 
dem Antrag auf visumfreie Einreise in ETIAS 
hochladen. Die Schengen-Datenbanken SIS2 
oder die Fingerprint-Datenbank EURODAC wer-
den in das Einreisesystem ETIAS integriert. Son-
derüberprüfungen und Einträge sind natürlich 
weiterhin möglich. Ausreisende sollen gleicher-
maßen erfasst werden und es soll auch eine 
Meldung bzw. Kontrolle stattfinden, wenn je-
mand beispielsweise sein Visum zeitlich 

überzogen hat. In den USA war und ist die Aus-
reisekontrolle auch nach 18 Jahren noch nicht 
ansatzweise technisch befriedigend umgesetzt, 
hat aber dafür bereits Unsummen verschlun-
gen.3 
 
ETIAS ist gebührenpflichtig (7 Euro/Antrag) und 
soll elektronisch bezahlt werden können. 
Wenn jemand keinen Zugang zu geeigneter IT 
hat, nicht lesen oder schreiben kann oder ihm 
die Kompetenzen im Umgang mit dieser Tech-
nik fehlen, so sollen auch dritte Personen den 
Antrag für diese Person stellen können. 
 
Ob die seit Jahren bestehenden schwerwiegen-
den Probleme des US-Heimatschutzsystems 
US-VISIT, insbesondere die Kontrollen und der 
Abgleich von Fingerabdruck- und Gesichtsda-
ten mit dem „Biometric Support Center“, im 
ETIAS besser oder überhaupt gelöst werden, ist 
noch unbekannt.  
 
Verschiedene Computerspezialisten hatten in 
der Vergangenheit bereits die Wirksamkeit des 
US-Heimatschutzsystems US-VISIT ad absur-
dum geführt und mit teilweise primitiven Mit-
teln umgangen (z. B. anstelle des Gesichts eines 
echten Menschen wurden „erfolgreich“ Foto-
grafien verwendet). Es wird interessant sein zu 
sehen, wie ETIAS solchen Herausforderungen 
begegnen wird.4 
 
Nach aktuellem Stand ist nur Irland nicht be-
reit, an ETIAS teilzunehmen.5 Die Einführung 
des Systems wurde bereits mehrfach verscho-
ben.

 

 
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_System_for_Tra-

vel_Authorization  
2 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/de-

tail/de/MEMO_18_4362  

3 https://fm4.orf.at/stories/3027185  
4 https://fm4.orf.at/stories/3027314  
5 https://www.irishcentral.com/news/visa-visit-ireland-2021  
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Zu guter Letzt 
 

 

 
 

Manche Dinge wiederholen sich und sind (lei-
der) andauernd aktuell. Immer noch ist Krieg in 
Europa, immer noch werden Menschen sinnlos 
aufgrund der Sturheit von Politikern getötet 
und damit Rüstungskonzerne Gewinne einfah-
ren können. Niemand in der Zivilbevölkerung 
genießt durch Krieg einen Vorteil. Die Zivilbe-
völkerung ist immer der Verlierer einer solchen 

„Politik“. Und eine Entspannung zwischen den 
„Weltmächten“ ist in weiter Ferne, im Gegen-
teil streben nun auch „Schwellenstaaten“ da-
nach, im „Konzert der Großmächte“ mitzuspie-
len. Auch dies wird nur zum Nachteil der Zivil-
gesellschaft sein. Denn Rüstung kostet viel 
mehr Steuergeld als den Frieden zu erhalten – 
ohne noch tödlichere Waffen.

 

 


